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Abschnitt 6a: Tierschutz

Artikel III-127a (neu)

(1) Die Union leistet einen Beitrag zur Sicherstellung, dass der Tierschutz verbessert und

das Wohlergehen der Tiere als fühlende Wesen berücksichtigt wird.

(2) Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union tragen die Union und

die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere in vollem Umfang

Rechnung; sie berücksichtigen hierbei die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in

bezug auf religiöse Riten, kulturelle Traditionen und das regionale Erbe.

(3) Die Union leistet einen Beitrag zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele durch

a) Maßnahmen, die im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts nach [Artikel III-62

(ex-95)] erlassen werden;

b) Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und Überwachung der Politik der

Mitgliedstaaten.

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Buchstabe b werden durch Europäische Gesetze oder

Rahmengesetze festgelegt. Diese werden nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses

erlassen.

(5) Die nach Absatz 4 erlassenen Maßnahmen hindern die einzelnen Mitgliedstaaten

nicht daran, strengere Schutzbestimmungen beizubehalten oder zu erlassen. Diese

Bestimmungen müssen mit der Verfassung vereinbar sein. Sie werden der Kommission

notifiziert.



Explanation (if any) :

Zur Vereinfachung sollte das Protokoll Nr. 33 über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere
in den Teil III der Verfassung integriert werden. Insbesondere sollte keinesfalls die
tierschutzpolitische Querschnittsklausel verloren gehen.
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